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Witz des Tages

Zwei Deutschlehrer sitzen 
im Restaurant. Fragt der 
Kellner: «Haben Sie schon 
etwas in der Speisekarte 
gefunden?» – «Oh ja», 
antwortet der eine Lehrer, 
«sieben Rechtschreibfehler».

«Zentrum mit vielen Vorteilen»
Am 7. März stimmt der Bezirk Höfe über die Sachvorlage «Rathaus und Justizgebäude Leutschen» ab.

D ie Bezirksaufgaben und 
die Ansprüche an eine 
professionelle Verwal-
tung nehmen stetig zu. 
Mit der heutigen Situa-

tion – zu wenig Platz in zwei Rathäu-
sern, eines davon sanierungsbedürftig 
– kann diese Herausforderung nicht 
bewältigt werden. Das neue Rathaus 
und Justizgebäude Leutschen in 
Freienbach soll die Verwaltung und 
Rechtsprechung an einem Standort   
zusammenführen und damit ein effi-
zienteres Zusammenarbeiten ermögli-
chen. Am kommenden 7. März wird 
der Höfner Souverän darüber abstim-
men. 

Heute sind Verwaltung, Gericht und 
Ämter auf mehrere, zum Teil sanie-
rungsbedürftige Standorte verteilt. Sie 
haben zu wenig Platz und müssen die 
Gebäude in der täglichen Arbeit oft 
wechseln. In der Leutschen soll eine 
moderne, effiziente Arbeitsumgebung 
entstehen, die auch mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut erreichbar ist. Mit 
dem Rathaus und Justizgebäude 
Leutschen schafft der Bezirk gute Vor-
aussetzungen, damit er weiter prospe-
rieren kann. Private und Unternehmen 
sind auf eine wirkungsvolle Verwal-
tung angewiesen.

Langfristige Entwicklung im Blick
Der Bezirk Höfe plant das neue Rat-
haus für die nächsten 20 bis 30 Jahre. 
Gemäss Bundesamt für Statistik wird 
die Bevölkerung des Kantons Schwyz 
bis 2040 weiter überdurchschnittlich 
wachsen. Die Einwohnerzahl im Bezirk 
Höfe dürfte gemäss diesen Schätzun-
gen von heute 29 100 auf 33 600 wach-
sen, was einer Zunahme um rund  
4500 Personen respektive 15 Prozent 
entspricht. Damit werden sowohl die 
Bezirksaufgaben als auch die Ansprü-
che an eine professionelle Verwaltung 
weiter zunehmen. 

Diese Entwicklung ist nicht neu. 
Kantonale Vorgaben für die Grund-
buchbereinigung und die Rechtspre-
chung sowie die zunehmend komple-
xeren Fälle am Bezirksgericht Höfe er-
fordern mehr Personal. Zusätzliche 
Stellen wurden in diesen Bereichen be-
reits geschaffen, weitere werden folgen. 

Standort Leutschen ein Glücksfall
2016 hatte der Bezirksrat Höfe die 
Schliessung des Schulhauses Leutschen 
beschlossen. Damit kam er der Forde-
rung des Kantons nach, den Schulbe-
trieb aus pädagogischen und organisa-
torischen Gründen auf zwei Standorte 
zu konzentrieren.

Die auf Mitte 2022 frei werdenden 
Gebäude haben sich von allen geprüf-
ten Varianten als die beste und kosten-

günstigste herausgestellt. Sie gehören 
dem Bezirk, können rasch umgenutzt 
und auf den notwendigen Sicherheits-
standard für Verwaltungs- und Justiz-
gebäude gebracht werden. Eine Sanie-
rung des bestehenden Rathauses 
Roosstrasse wäre komplex, teuer und 
könnte die Sicherheit nicht so verbes-
sern, wie es für Amtsgebäude zwin-
gend wäre – die Gebäudestruktur lässt 
dies nicht zu. Ein Neubau auf grüner 
Wiese in Freienbach, verbunden mit 
einem Landabtausch, wäre massiv teu-
rer und würde doppelt bis dreimal so 
lange dauern. 

Kosten und Finanzierung
Mit Gesamtkosten von 21,95 Mio. Fran-
ken wird das neue Rathaus mit Justiz-
gebäude Leutschen kostengünstiger 

und schneller umsetzbar als andere, 
geprüfte Varianten. Mit der Reduktion 
der Bezirks- und Schulstandorte von 
fünf auf drei können die jährlichen Be-
triebs- und Unterhaltskosten massiv 
gesenkt werden. Je Betriebsjahr wird 
mit Einsparungen von rund 1,2 Millio-
nen Franken. Die freiwerdenden Lie-
genschaften könnten gemäss aktuellen 
Gebäudeschätzungen für rund 16 Mil-
lionen veräussert werden. Das Rathaus 
und Justizgebäude wären damit zu 
mehr als zwei Dritteln finanziert. 

Der Bezirksrat Höfe empfiehlt die 
Annahme der Sachvorlage «Rathaus 
und Justizgebäude Leutschen» am 
7. März. Eine Präsentation und weitere 
Unterlagen, um sich eine Meinung zu 
bilden, sind unter www.hoefe.ch zu 
finden. Bezirk Höfe 

Rathaus und Justizgebäude Leutschen: Verwaltung, Ämter und Gericht an einem Standort in Freienbach. Visualisierung zvg

Dorfgemeinschaft 
Pfäffikon startet ins 
zweite Corona-Jahr
Nachdem sich die Dorfgemeinschaft 
Pfäffikon (DGP) letztes Jahr neu konsti-
tuiert hat, startet sie nun unter dem 
neuen Präsidium von Thomas Brunner 
in ein zweites schwieriges Corona-Jahr. 
Der Vorstand, dem im weiteren Alain 
Homberger (Vize-Präsident und Beisit-
zer), Sylvia Zehnder (Kassierin) sowie 
Victor Arbeiter (Veranstaltungskoordi-
nation) und Dominic Keller (Vertreter 
OK Kino am See) angehören, hofft, den 
Vereinsmitgliedern und der Bevölke-
rung trotz der schwierigen Umstände 
wieder einiges bieten zu können.

Angesichts der epidemiologischen 
Situation startet das Vereinsjahr erst – 
so hofft der Vorstand wenigstens – am 
25. Juni mit dem Pétanque-Abend auf 
der Seeanlage in Pfäffikon, der auch 
letztes Jahr mit Schutzmassnahmen 
hat durchgeführt werden können. Am 
1. August folgt dann hoffentlich wieder 
das Ufnau-Schwimmen, das 2020 erst-
mals überhaupt abgesagt werden 
musste. Für die Zeit vom 11. bis 22. Au-
gust ist der Grossanlass Kino am See 
geplant. Das OK ist zuversichtlich, dass 
es auch dieses Jahr wieder in ähnli-
chem Rahmen wie im Vorjahr über die 
Bühne gehen kann. Im September soll 
die erste DGP-Dorfwanderung in An-
griff  genommen werden. Anders als im 
Vorjahr will die DGP dieses Jahr wäh-
rend der Badesaison die vereinseige-
nen Kanus wieder Mitgliedern und 
Dritten zur Verfügung stellen. Ob und 
wann der monatliche «Gitarreträff» 
dieses Jahr startet, ist noch ungewiss.

Die normalerweise im März abge-
haltene Generalversammlung wird 
spätestens gegen Ende September 
durchgeführt, in welcher Form auch 
immer, und auch die Organisation des 
Helferfestes wird erst später in Angriff 
genommen, fällt hoffentlich aber nicht 
wie 2020 den Umständen zum Opfer.

Interessierten sei der Besuch der 
Webseite (www.dorfgemeinschaft.ch) 
wärmstens empfohlen. Dem DGP-Vor-
stand bleibt, einstweilen trotz allem 
gute Gesundheit und Zuversicht für 
die Zukunft zu wünschen. (eing)

21 Personen oder Institutionen  
haben eine Stellungnahme eingereicht
Der kommunale Richtplan der Gemeinde Wollerau wird dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt.

Das Mitwirkungsverfahren beim kom-
munalen Richtplan ist abgeschlossen. 
Der teilweise revidierte Richtplan wird 
nun dem Regierungsrat zur Genehmi-
gung vorgelegt. Zur Teilrevision der 
Ortsplanung sind verschiedene Ein-
sprachen eingegangen; erst nach deren 
Bereinigung kann das Verfahren 
 fortgesetzt werden. Dahingegen kann 
das Verfahren beim Teilzonenplan 
Fritschweg weitergeführt und die Auf-
lage im Frühling gestartet werden.

Bis 2040 weiter wachsen
Am 24. Mai 2017 trat der neue kanto-
nale Richtplan in Kraft. Die Gemeinden 
sind angehalten, die Siedlungsentwick-
lung verstärkt nach innen zu lenken. 
Bis 2040 soll die Bevölkerungsdichte in 
den urbanen und den periurbanen 
Räumen – zu denen auch Wollerau ge-
hört – um 10 Prozent  erhöht werden. 

Neueinzonungen sind jedoch nur be-
dingt möglich. Als Voraussetzung für 
eine kommunale Nutzungsplanung 
wird ein kommunaler Richtplan ver-
langt. Dieser legt als strategisches 
Instrument die Stossrichtung für die 
künftige Entwicklung der Gemeinde 
Wollerau fest.

Anregende Mitwirkung
Der kommunale Richtplan lag vom 
14. August bis 14. Oktober zu Mitwir-
kung auf. Während dieser Frist haben 
21 Personen und Institutionen sowie 
die vier direkt angeschriebenen Nach-
bargemeinden eine Stellungnahme 
oder Eingabe eingereicht. Insgesamt 
wurden 67 Anträge gestellt. Zum 
 Thema Siedlung gingen 24 Beiträge 
ein, zum Thema Verkehr 31 Beiträge, 
zum Thema Natur, Landschaft und 
 Erholung acht Beiträge und zu allge-
meinen Themen vier Beiträge. 

Mehrere Eingaben verlangten einen 
Verzicht auf die Festlegung der Sport-
anlage Roos als Fläche für den preis-
werten Wohnungsbau, einen Verzicht 
auf die Junkerstrasse oder auf die 
 Bezeichnung von Verdichtungsgebie-
ten. Verlangt wurde neben der vor-
geschlagenen Überdeckung der A3 
beim Westportal auch eine Überde-
ckung beim Ostportal. Auch der Ver-
zicht auf den Deponiestandort Schell-
hammer wurde verlangt. Zur Optimie-
rung der Verkehrssituation im Dorf-

kern wurde eine niveaufreie Querung 
der SOB-Linie auf der Hauptstrasse 
 angeregt.

Die Ortsplanungskommission hat 
die Eingaben bewertet und dem Ge-
meinderat zur Beantwortung vorge-
legt. Die meisten Eingaben konnten  
im Sinne eines Vorgehensvorschlags 
zur Kenntnis genommen werden, müs-
sen jedoch aufgrund mangelnder Zu-
ständigkeit (ausserhalb Gemeinde) 
oder übergeordneten Abhängigkeiten 
abgelehnt werden. In Bezug auf die 
Eingaben, welche einen Verzicht auf 
die  Festlegung zum Sportplatz Roos, 
auf den Deponiestandort Schellham-
mer oder auf die Junkerstrasse for-
dern, hat der Gemeinderat entschie-
den, an den  vorgeschlagenen Weichen-
stellungen festzuhalten und auf diese 
nicht zu verzichten. 

Auch an den vorgeschlagenen 
 Gebieten zur Siedlungsverdichtung 
soll festgehalten werden. Auf eine 
Überdeckung des Ostportals des Blatt-
tunnels soll aktuell verzichtet werden, 
da dies das Projekt am Westportal 
 gefährden könnte. Sämtliche Mitwir-
kenden  haben eine schriftliche Rück-
meldung erhalten. Dazu gehört eine 
 Liste, auf welcher sämtliche eingegan-
genen Themen behandelt werden. 

Sie ist unter www.wollerau.ch/ 
kommunalerrichtplan zu finden. Mit 
dem Entscheid über die Aufnahme 
von Anregungen, welche in die Zustän-

digkeit der Gemeinde fallen, ist der 
Mitwirkungsprozess abgeschlossen. 
Der kom  munale Richtplan wird nun 
dem Regierungsrat zur Genehmigung 
vorgelegt.  Gemeinde Wollerau

Beschwerde abgewiesen

Die Beschwerde gegen das Dorf-  
und Bildungszentrum wurde vom 
Regierungsrat vollumfänglich 
abgewiesen – der Fall wird ans 
Verwaltungsgericht weiter-
gezogen: Der Gemeinderat 
Wollerau genehmigte Ende 2019 
das Baugesuch für das DBZW. 
Dagegen wurde im Januar 2020 
eine Beschwerde beim 
Regierungsrat eingereicht. 
Kritisiert wurden unter anderem 
Fragen der Erschliessung, der 
Lärmsituation und der 
Einfügung des Projekts ins 
Ortsbild. Die Beschwerde  
wurde jetzt vom Regierungsrat 
behandelt und in allen Punkten 
abgewiesen. Die Kläger möchten 
die Angelegenheit jedoch ans 
Verwaltungsgericht weiterziehen. 
Der Gemeinderat hofft, dass die 
Behandlung der Beschwerde vor 
nächster Instanz nicht mehr so 
viel Zeit in Anspruch nehmen wird 
wie bisher. (eing)


